
 

 

Z-19.15-202  2. Dezember 2015   
2. Dezember 2020  

Wichmann 

Brandschutzsysteme GmbH & Co. KG 

Siemensstraße  7 

57439 Attendorn  

 

Kabelabschottung "WD 90, System Wichmann"  

der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9   

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung und verlängert die Geltungsdauer 
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.15-202 vom 22. Februar 2013. 
Dieser Bescheid umfasst drei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.    
  

 

26.11.2015 III 23.1-1.19.15-180/15 

über die Änderung und Verlängerung der 

Geltungsdauer der 

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 

vom 22. Februar 2013 
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ZU I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit 
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen. 

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere 
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Länderregelungen 
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union belegt werden kann. 
Dies gilt ggf. auch für im Rahmen des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise. 

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen. 

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt. 

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des 
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfü-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an 
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden 
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen. 

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine 
auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung nicht widersprechen. Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fas-
sung der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und ihrer englischen Übersetzung hat die 
deutsche Fassung Vorrang. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der 
deutschen Originalfassung" enthalten. 

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert 
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. 
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II  BESONDERE BESTIMMUNGEN 

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geän-
dert: 

 

1. Der Abschnitt 2.1.2 erhält folgende Fassung: 

 

2.1.2 Montageschaum 

 Für das Verschließen der Fugen zwischen den Schaumstopfen und dem Stahlblechgehäuse 
bzw. den hindurchgeführten Kabeln bzw. für den Einbau der Stahlblechgehäuse darf der 
Montageschaum "EasyFoam-Brandschutzmontageschaum B1" gemäß allgemeinem bau-
aufsichtlichen Prüfzeugnis Nr. P-NDS04-964 sowie der Montageschaum "PUR logic EASY" 
gemäß allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis Nr. P-NDS04-1011 verwendet werden. 

 

2. Der Abschnitt 2.2.1 erhält folgende Fassung: 

 

2.2.1 Allgemeines 

 Die für die Herstellung der Kabelabschottung zu verwendenden Bauprodukte müssen 

 den Bestimmungen des Abschnitts 2.1 entsprechen und 

 verwendbar sein im Sinne der Bestimmungen zu den jeweiligen Bauprodukten in der 
jeweiligen Landesbauordnung.  

 

3. Der Abschnitt 2.2.2.2 wird gestrichen. 

 

4. Der bisherige Abschnitt 2.2.2.3 wird Abschnitt 2.2.2.2. 

 

5. Der Abschnitt 2.2.3 erhält folgende Fassung: 

 

2.2.3 Einbauanleitung 

 Jede "WD 90, System Wichmann" Kabelbox nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung ist mit einer Einbauanleitung auszuliefern, die der Antragsteller in Übereinstim-
mung mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung erstellt hat und die alle zur Mon-
tage und zur Nutzung erforderlichen Daten, Maßgaben und Hinweise enthält, z. B.: 

 Art und Mindestdicken der Bauteile, in die die Abschottung eingebaut werden darf, 

 Grundsätze für den Einbau der Abschottung mit Angaben über die dafür zu verwenden-
den Baustoffe (z. B. Dichtungsmasse zum Fugenverschluss), 

 Anweisungen zum Einbau der Abschottung und zu notwendigen Abständen, 

 Hinweise auf zulässige Verankerungs- oder Befestigungsmittel, 

 Hinweise auf die Reihenfolge der Arbeitsvorgänge. 

 

 

Juliane Valerius  Beglaubigt 

Referatsleiterin 
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